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Erläuterungen für potenzielle Antragsteller für eine Genehmigung zur Bekämpfung von 

Wildschweinen 
 

Neben der Jagd können Wildschweine auch bekämpft werden, um die größeren Schäden, die sie anrichten 

könnten, zu vermeiden. 

So können mehrere Kategorien von Personen berechtigt sein, Wildschweine zu bekämpfen oder bekämpfen zu 

lassen, wenn sie sich auf bestimmte Gründe für eine solche Bekämpfung berufen können. Dabei handelt es 

sich um die folgenden Kategorien: 

1. Landwirte. 

2. Die Verwalter von Grünflächen (Naturschutzgebiete, Parks, Sportplätze, ...). 

3. Die Jagdrechtinhaber, die die Jagd auf ihrem Gebiet tatsächlich ausüben. 

4. Waldbesitzer, die das Jagdrecht in ihren Wäldern nicht ausüben oder ausüben lassen können, weil die 

Waldfläche nicht groß genug ist und diese nicht in ein benachbartes Jagdrevier integriert werden kann. 

 

Der Erlass der wallonischen Regierung vom 20. Dezember 2023 über die Bekämpfung von Wildschweinen 

und zur Änderung des Erlasses der wallonischen Regierung vom 18. Oktober 2002, der die Bekämpfung 

bestimmter Wildarten erlaubt (Belgisches Staatsblatt vom 28. Februar 2024), legt die Regeln für die 

Bekämpfung von Wildschweinen fest, insbesondere in Bezug auf die zulässigen Motive für die Bekämpfung 

von Wildschweinen und die Methoden, die verwendet werden dürfen. 

Die Genehmigungen für die Bekämpfung, die maximal 6 Monate gültig sind, müssen beim Direktor der 

Außendienste der Abteilung für Natur und Forstwesen beantragt werden, der territorial für das Gebiet 

zuständig ist, in dem die Bekämpfung vorgesehen ist. 

Es gibt verschiedene Formulare (eines für jede Kategorie von Personen, die eine Genehmigung zur 

Bekämpfung von Wildschweinen beantragen können), um diese Genehmigung zu beantragen. 
 

Ich bin bewirtschaftender « Landwirt » 
 

Welche Gründe gibt es, um eine Genehmigung für die Bekämpfung von Wildschweinen zu beantragen? 
 

1. Um schwere Schäden an meinen Kulturen zu verhindern. 

2. Darüber hinaus im Interesse des Schutzes von Flora und Fauna. 

 

Wie kann ich Wildschweine in meinen zu schützenden Kulturen bekämpfen (lassen)? 
 

1. Durch die Durchführung von Treibjagden zur Bekämpfung. 

2. Durch Pirsch und Ansitzjagden tagsüber. 

3. Durch Nachtansitz. 

4. Durch Erlegung der Wildschweine bei der Feldernte direkt von der Erntemaschine aus.  

 

Wer darf die Bekämpfung in meinen zu schützenden Kulturen durchführen? 
 

1. Ich selbst, wenn ich einen gültigen Jagdschein oder eine gültige Lizenz besitze. 

2. Der Jagdrechtinhaber auf meine zu schützenden Kulturen, der dieses Recht dort tatsächlich ausübt - 

einschließlich seiner eingeladenen Jagdteilnehmer, wenn die Bekämpfung durch Treibjagd erfolgt - 

sowie seine eventuellen Privatfeldhüter (auch wenn diese keinen gültigen Jagdschein oder eine gültige 

Lizenz haben). 

3. Im Falle des Verzichts oder der Untätigkeit des unter Punkt 2 genannten Jagdrechtinhabers oder im 

Falle der Abwesenheit eines solchen Jagdrechtinhabers, jeder Inhaber eines Jagdscheins oder einer 

Jagdlizenz meiner Wahl. 

 

 

Welches Formular muss ich verwenden, um eine Bekämpfungsgenehmigung zu beantragen? 
 

Formular Nr. 1 - Antrag, der vom bewirtschaftenden Landwirt einzureichen ist 
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Ich bin “Bewirtschafter einer Grünfläche “ 
 

Welche Gründe gibt es, um eine Genehmigung für die Bekämpfung von Wildschweinen zu beantragen? 
 

1. Um schwere Schäden an Flora und Fauna auf der von mir bewirtschafteten Grünfläche zu verhindern. 

 

Wie kann ich Wildschweine in der von mir bewirtschafteten Grünfläche bekämpfen (lassen)? 
 

1. Durch die Durchführung von Treibjagden zur Bekämpfung. 

2. Durch Pirsch- und Ansitzjagden tagsüber. 

3. Durch Nachtansitz. 

4. Durch Wildschweinfallen 

 

Wer darf die Bekämpfung in der von mir bewirtschafteten Grünfläche durchführen? 
 

1. Ich selbst, wenn ich einen gültigen Jagdschein oder eine gültige Lizenz besitze. 

2. Der Jagdrechtinhaber auf meinen zu schützenden Kulturen, der dieses Recht dort tatsächlich ausübt - 

einschließlich seiner eingeladenen Jagdteilnehmer, wenn die Bekämpfung durch Treibjagd erfolgt - 

sowie seine eventuellen Privatfeldhüter (auch wenn diese keinen gültigen Jagdschein oder eine gültige 

Lizenz haben). 

3. Im Falle des Verzichts oder der Untätigkeit des unter Punkt 2 genannten Jagdrechtinhabers oder im 

Falle der Abwesenheit eines solchen, jeder Inhaber eines Jagdscheins oder einer Jagdlizenz meiner 

Wahl. 

 

Welches Formular muss ich verwenden, um eine Bekämpfungsgenehmigung zu beantragen? 
 

Formular Nr. 2 - Antrag, der vom „Bewirtschafter einer Grünfläche“ einzureichen ist 

 

 

Ich bin Inhaber eines Jagdreviers, in dem die Jagd ausgeübt wird  

 
Welche Gründe gibt es, um eine Genehmigung für die Bekämpfung von Wildschweinen zu beantragen? 
 

1. Um schwere Schäden an Kulturen zu verhindern. 

2. Im Interesse des Schutzes von Niederwild. 

3. Bei erheblichen Schäden an Forstanpflanzungen, die jünger als drei Jahre sind. 

 

Wie kann ich Wildschweine in meinem Jagdgebiet bekämpfen (lassen)? 
 

1. Durch die Durchführung von Treibjagden zur Bekämpfung von Wildschweinen außerhalb der Jagdzeit. 

2. Durch Pirsch und Ansitzjagden übertags (Genehmigung erforderlich, falls von meinen Privatfeldhütern 

durchgeführt). 

3. Durch Fangen von Wildschweinen in Miscanthuskulturen. 

4. Durch Fangen von Wildschweinen in Wäldern, aber nur, wenn der Grund für die Bekämpfung den 

Schutz von Niederwild rechtfertigt (dies betrifft also Jagdberechtigte, die in ihrem Gebiet hauptsächlich 

Niederwild jagen). 

 

Wer darf die Bekämpfung in meinem Jagdgebiet durchführen? 
 

1. Ich selbst, wenn ich einen gültigen Jagdschein oder eine gültige Jagdlizenz besitze. 

2. Meine eventuellen Privatfeldhüter (auch ohne gültigen Jagdschein oder Jagdlizenz). 

3. Jeder Inhaber eines Jagdscheins oder einer Jagdlizenz, der von mir selbst zur Bekämpfung in meinem 

Jagdgebiet aufgefordert wird. 

 

Welches Formular muss ich verwenden, um eine Bekämpfungsgenehmigung zu beantragen? 
 

Formular Nr. 3 - Antrag, der vom Jagdrechtinhaber einzureichen ist 
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Ich bin Eigentümer eines Waldgrundstücks, in dem die Jagd nicht ausgeübt werden kann, wegen 

seiner unzureichenden Fläche und nicht in ein benachbartes Gebiet integriert werden kann, in dem die 

Jagd ausgeübt wird. 

 
Welche Gründe gibt es, um eine Genehmigung für die Bekämpfung von Wildschweinen zu beantragen? 
 

1. Um schwere Schäden an benachbarten Kulturen zu verhindern, die von Wildschweinen, die ihren 

Einstand in meinem Grundstück haben, verursacht werden. 

2. Um schwere Schäden an meinen Forstanpflanzungen zu verhindern, die jünger als drei Jahre sind. 

 

Wie kann ich Wildschweine auf meinem Waldgrundstück bekämpfen (lassen)? 
 

1. Durch die Durchführung von Treibjagden zur Bekämpfung. 

2. Durch Pirsch- und Ansitzjagden übertags. 

3. Durch Wildschweinfallen 

 

Wer darf die Bekämpfung auf meinem Waldgrundstück durchführen? 
 

1. Ich selbst, wenn ich einen gültigen Jagdschein oder eine gültige Jagdlizenz besitze. 

2. Meine eventuellen vereidigten Privatfeldhüter (auch ohne gültigen Jagdschein oder Lizenz). 

3. Jeder andere Inhaber eines Jagdscheins oder einer Jagdlizenz, der von mir aufgefordert wird, in meinem 

Jagdgebiet zu bekämpfen. 

 

Welches Formular ist zu verwenden, um eine Bekämpfungsgenehmigung zu beantragen? 
 

Formular Nr. 4 - Antrag, der vom Eigentümer eines Waldgrundstücks, in dem die Jagd nicht ausgeübt 

werden kann, einzureichen ist 

 

 

________________ 

 

 


